
CODE OF CONDUCT



Wir, die Betty Barclay Group, verstehen uns als Teil der Gesellschaf-
ten, in denen wir unternehmerisch tätig sind und bekennen uns zu 
einer gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmensführung, indem 
wir die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen unserer geschäft-
lichen Tätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt berücksichtigen und fort-
während bestrebt sind, diese in ökonomischer, sozialer und ökologi-
scher Hinsicht in einen angemessenen Interessenausgleich zu bringen. 

Wir handeln im Einklang mit allgemein anerkannten Werten und 
Prinzipien wie Integrität und Legalität und beachten insbesondere die 
international anerkannten Menschenrechte und Arbeitsstandards, wie 
sie im Code of Conduct festgehalten sind. Wir teilen die Ziele und die 

Inhalte des Code of Conduct und werden im Rahmen unserer jeweili-
gen rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten alle geeigneten und 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um der freiwilligen Selbst-
verpflichtung fortlaufend an allen unseren Unternehmensstandorten im 
In- und Ausland nachzukommen.

Falls bestehende nationale Regelungen im Widerspruch zu den Inhalten 
des Code of Conduct stehen oder der innerstaatliche Kontext es un-
möglich macht, diesen uneingeschränkt nachzukommen, werden wir 
nach Wegen suchen, um die Anforderungen des Code of Conduct 
möglichst dennoch zu wahren.  
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Wir respektieren die Würde des Menschen und achten die internatio-
nal anerkannten Menschenrechte, wie sie insbesondere in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN) 
festgehalten sind und in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitsätzen für multi-
nationale Unternehmen adressiert werden. Wir berücksichtigen ferner 
die international anerkannten Arbeitsstandards der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO), wie sie nachfolgend im Code of Conduct 
aufgeführt sind. In allen unseren Geschäftsaktivitäten sind wir stets 
bestrebt, Menschenrechtsverletzungen weder zu verursachen noch zu 
diesen beizutragen. Wir erwarten das Gleiche von unseren Geschäfts-
partnerInnen. Soweit erforderlich und möglich, unterstützen wir hier-
bei unsere LieferpartnerInnen. 

2.1. Beschäftigungsverhältnisse 
Wir behandeln unsere MitarbeiterInnen mit Wertschätzung. Wir lehnen 
jegliche Form von rechtswidrigen Strafen, Missbrauch, Belästigung, 
Einschüchterung oder sonstiger unwürdiger Behandlung gegenüber 
ArbeitnehmerInnen ab. Wir halten uns bei sämtlichen Beschäftigungs-
verhältnissen an das jeweils geltende Arbeitsrecht und erwarten das 
Gleiche von unseren VertragspartnerInnen. Den Beschäftigten sind bei 
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses verständliche Informationen 
über die wesentlichen Arbeitsbedingungen, einschließlich ihrer Rechte 
und Pflichten sowie der Arbeitszeiten, Vergütung und Zahlungs- und 

Abrechnungsmodalitäten, zur Verfügung zu stellen. Wir respektieren 
und schützen das Recht der ArbeitnehmerInnen, ihr Beschäftigungs-
verhältnis unter Einhaltung der jeweils maßgeblichen Kündigungsfrist 
zu beenden. 

2.2. Verbot von Kinderarbeit und Schutz 
jugendlicher ArbeitnehmerInnen 
Wir tolerieren keine Kinderarbeit und beachten das anwendbare ge-
setzliche Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung. In jedem 
Fall beschäftigen wir keine Personen unter dem Alter, mit dem nach 
dem Recht des Beschäftigungsortes die allgemeine Schulpflicht endet, 
sowie unter 15 Jahren.
 
Wir erwarten von unseren VertragspartnerInnen, dass sie über an-
gemessene Möglichkeiten zur Feststellung des Alters verfügen, um 
Kinderarbeit zu verhindern. Sollte Kinderarbeit festgestellt werden, 
sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, die das 
Wohl, den Schutz und die Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt 
stellen. Bei Personen unter 18 Jahre sind die Rechte jugendlicher Ar-
beitnehmerInnen zu beachten; sie dürfen nur dann eingestellt werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-
gen weder eine Gefahr für ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit 
darstellen noch für ihre Entwicklung schädlich sind. 

Betty Barclay Group Code of Conduct

2. MENSCHENRECHTE 
& ARBEITSSTANDARDS



2.3. Verbot von Zwangsarbeit 
Wir lehnen jede Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit ab, einschließ-
lich jeglicher Form der Schuldknechtschaft, der Leibeigenschaft, der 
Sklaverei oder sklavenähnlicher Praktiken, des Menschenhandels oder 
sonstiger unfreiwilliger Arbeits- und Dienstleistungen, die mit den inter-
national anerkannten Arbeits- und Sozialstandards nicht vereinbar sind. 

2.4. Vergütung 
Wir halten uns bei der Vergütung von Arbeitsleistungen an die gesetzli-
chen oder – soweit anwendbar – tarifvertraglichen Bestimmungen. Wir 
gewährleisten, dass der von uns gezahlte Arbeitslohn den geltenden 
gesetzlichen oder anwendbaren tariflich festgelegten oder branchen-
üblichen Mindestlohn nicht unterschreitet. In Ländern oder Regionen 
ohne einen gesetzlichen oder tariflichen Lohnrahmen achten wir be-
sonders darauf, dass der geleistete Lohn für eine regelmäßige Vollar-
beitszeit ausreichend ist, um die Grundbedürfnisse der Beschäftigten 
zu erfüllen. Gesetzlich nicht zugelassene Lohnabzüge, einschließlich 
Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme, werden von uns nicht geduldet. 

2.5. Arbeitszeiten 
Wir halten uns an die gesetzlichen oder anwendbaren tariflichen Be-
stimmungen zur Arbeitszeit, einschließlich Überstunden, Ruhepausen 

und Erholungsurlaub. In jedem Fall achten wir darauf, dass
• �die reguläre wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden zuzüglich maximal 

12 Überstunden in der Woche nicht überschritten wird,
• �das Recht auf Ruhepausen an jedem Arbeitstag eingehalten wird,
• �nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen regelmäßig ein 

arbeitsfreier Tag folgt sowie
• gesetzliche oder religiöse Feiertage und Urlaube respektiert werden.

Überstunden werden mindestens gemäß den gesetzlichen oder tarif-
lichen Regelungen ausgeglichen oder vergütet; ihre Anordnung erfolgt 
ausnahmsweise und ausschließlich auf gesetzlicher, tariflicher oder 
vertraglicher Grundlage.

2.6. Koalitionsfreiheit 
Wir respektieren das Recht der ArbeitnehmerInnen auf Koalitionsfrei-
heit, Versammlungsfreiheit sowie das Recht auf Kollektiv- und Tarif-
verhandlungen, soweit dies im jeweiligen Beschäftigungsland rechtlich 
zulässig und möglich ist. Wenn dies nicht zulässig ist, suchen wir für 
unsere MitarbeiterInnen sachgerechte Kompromisse. 
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2.7. Vielfalt und Inklusion, Diskriminierungsverbot 
Wir fördern eine Arbeitsumgebung, die Inklusion ermöglicht und in 
der die Vielfalt unserer MitarbeiterInnen geschätzt wird. Wir bekennen 
uns zur Chancengleichheit und lehnen jede Form von Diskriminierung 
bzw. ungerechtfertigter Ungleichbehandlung in Beschäftigung ab, etwa 
aufgrund von nationaler und ethnischer Abstammung, sozialer Her-
kunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, 
Geschlecht, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung. 
Wir berücksichtigen ferner den Grundsatz der Gleichheit des Entgelts 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit. 

2.8. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
Wir beachten die nationalen und internationalen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzstandards und sorgen für ein sicheres und gesund-

heitsförderliches Arbeitsumfeld, um die Sicherheit und Gesundheit 
unserer MitarbeiterInnen zu erhalten, Dritte zu schützen und Unfälle, 
Verletzungen sowie arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Dies 
umfasst regelmäßige Risikobewertungen der Arbeitsplätze und die 
Umsetzung geeigneter Gefahrenabwehr- und Vorsichtsmaßnahmen, 
einschließlich der Bereitstellung geeigneter persönlicher Schutzaus- 
rüstung. Wir stellen sicher, dass unsere MitarbeiterInnen in allen 
relevanten Arbeitsschutzthemen geschult sind.
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